
 

 

 

 

 

 

Tarifblatt für die Betreuungsperson in Tagesfamilien 
Fassung gültig ab 18. Mai 2026 

 

Pro Betreuungsstunde wird der Betreuungsperson ein Grundlohn von CHF 6.50 pro Kind bezahlt. Für 
Kinder bis 18 Monate wird der Ansatz pro Betreuungsstunde mit Faktor 1.5 berechnet (der Faktor ist 
gültig ab 1. Januar 2021). Der Kindergartenweg/Schulweg gilt als Betreuungszeit. 

 
Die Betreuungsstunden erfasst die Betreuungsperson im TagiNet. 

 

Vom AHV-pflichtigen Lohn (Lohn für Betreuungsstunden und Ferienentschädigung) werden die 
Arbeitnehmerbeiträge für AHV/IV/EO/ALV und evtl. NBU und KTG in Abzug gebracht. Dazu kommt eine 
Ferienentschädigung von 8.33 % bzw. 10.64 %. Dies entspricht einem Ferienanspruch von 4 bzw. 5 
Wochen pro Jahr. Die Ferienentschädigung wird monatlich abgerechnet. Während der Ferien wird keine 
Entschädigung ausbezahlt. 

 
Zusätzlich erhält die Betreuungsperson CHF 0.50 Spesen pro Betreuungsstunde. Mit diesem Betrag 
wird die normale Abnützung der zur Verfügung gestellten Infrastruktur wie Wohnung, Spielsachen usw. 
abgegolten. 

 
Spezielle Auslagen wie Freizeitbeschäftigungen werden zusätzlich – gemäss vorheriger Absprache – 
nach Aufwand von den Eltern direkt an die Betreuungsperson bezahlt. Windeln, Babynahrung und 
Pflegeprodukte bringen die Eltern. 

 

Übernachtungen werden wie folgt entschädigt: - Die Tageszeit des Kindes bis zum Einschlafen am 
Abend gilt als Betreuungszeit - Für die Übernachtung wird ein Pauschalzuschlag von CHF 30.00 in 
Rechnung gestellt, wenn das Kind durchschläft. Muss es während der Nacht betreut werden, gilt auch für 
diese Zeit zusätzlich der Ansatz pro Betreuungsstunde. 

 
Fahrspesen werden mit CHF 0.70 pro Kilometer vergütet. Die Versicherung ist Sache des 
Fahrzeughalters. 

 

 
Mahlzeitentarife (wird ab 1. Januar 2024 um 1.Fr. pro Mahlzeit erhöht) 

 
Mahlzeit ab Alter Betrag 

Frühstück 1 CHF 3.00 

Znüni 1 CHF 3.00 

Mittagessen 1 CHF 5.00 

Mittagessen 4 CHF 6.00 

Mittagessen 7 CHF 8.00 

Mittagessen 12 CHF 9.00 

Zvieri 1 CHF 3.00 

Abendessen 1 CHF 5.00 

 
Betreuungs- und Mahlzeitentarife ändern sich immer im nächsten Monat nach dem jeweiligen 
Geburtstag im Folgemonat. 
 
Wenn bei der Familie das Abendessen die Hauptmahlzeit ist, können die Tarife entsprechend 
ausgetauscht werden. 

Vereinsmitgliedschaft CHF 50.00/Jahr 

 
Nach Vertragsabschluss ist die Mitgliedschaft im Verein Tagesfamilien Bezirk Affoltern obligatorisch. 

 

 
Tagesfamilien Bezirk Affoltern 


